
Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Kantonspolizei 

 Verkehr 

 Dienst für Verkehrssicherheit 

Mail: kapo.baustellen@jsd.bs.ch Juli 2020 Seite: 1/1

Merkblatt 

Halte- und Parkverbot Signalisation

Für Halte- und Parkverbot gilt: 

• Die Signale Halteverbot (Signal 2.49) und Parkverbot (Signal 2.50) sind 11 Tage, jedoch min-
destens 48 Stunden vor Gültigkeitstag aufzustellen. 

• Der räumliche Geltungsbereich ist durch Zusatztafeln mit Beginn und Ende des Bereichs an-
zuzeigen (Signale 5.05, Anfangstafel und 5.06, Endetafel). 

• Das Halte- bzw. Parkverbot ist  alle 25 m zu wiederholen (5.04, Wiederholungstafel). 

• Zum Zeitpunkt des Aufstellens der Halte- und Parkverbote sind alle bereits abgestellten Fahr-
zeuge zu notieren (siehe Kontrollblatt für Halte- und Parkverbot). 

Anfang 
Tafel 5.05 

Wiederholung alle 25 m 
Tafel 5.04 

Ende 
Tafel 5.06 

Zu beachten ist: 

• Zusatztafeln mit einem Anfangsdatum sind ab dem Gültigkeitstag zu entfernen, da ab diesem 
Zeitpunkt das Signal grundsätzlich rechtsgültig ist. 

• Handwerker mit einer Gewerbeparkkarte von Basel dürfen ihr Fahrzeug während vier Stunden 
in markierten bzw. signalisierten Parkverbot oder Blaue Zonen abstellen. 

Grundlagen 

- Signalisationsverordnung SSV 
- SN-Norm 40886, Baustellen 
- Richtlinie über Bauinstallationen im öffentlichen Raum (Tiefbauamt, Allmendverwaltung) 
- Weisungen und Anordnungen der Kantonspolizei Basel-Stadt 


